
PROTOKOLL (Nr. 25) zum Vertrag von Lissabon 

 

Über die Ausübung der geteilten Zuständigkeit 

 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die 

Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

beigefügt sind: 

 

Einziger Artikel 

 

Ist die Union in einem bestimmten Bereich im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union betreffend die geteilte Zuständigkeit tätig 

geworden, so erstreckt sich die Ausübung der Zuständigkeit nur auf die durch den 

entsprechenden Rechtsakt der Union geregelten Elemente und nicht auf den gesamten 

Bereich. 

 


